
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 
zur Satzung der Stadt Düren 

über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen 

 
 
GEBÜHRENTARIF1 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Die im Gebührentarif enthaltenen Gebührensätze gelten für die zur Fußgängerzone 
ausgebauten Straßen im Gebiet der Stadt Düren. (Zone I) 

2. Im übrigen Bereich der Stadt Düren ermäßigen sich die für den in Ziffer 1 erfaßten 
Bereich geltenden Gebühren wie folgt: 

 

2.1 Zone II = Ermäßigung um 50 % 
 

Hierzu gehören z.Z. die nachfolgend genannten Straßen bzw. Straßenabschnitte: 
 

a) Am Pletzerturm von Kölnstraße bis Pletzergasse 
b) Arnoldsweilerstraße von Josef-Schregel-Straße bis Bücklersstraße 
c) Fritz-Erler-Straße von Josef-Schregel-Straße bis Veldener Straße 
d) Gutenbergstraße 
e) Josef-Schregel-Straße von Fritz-Erler-Straße bis Arnoldsweilerstraße 
f) Kämergasse 
g) Kaiserplatz von Wilhelmstraße bis Victor-Gollancz-Straße 
h) Kölnstraße von Pletzergasse bis Friedrich-Ebert-Platz 
i) Oberstraße von Ende der Fußgängerzone bis Stürtzstraße/Bonner Straße 
j) Schenkelstraße 
k) Schützenstraße 
l) Stürtzstraße von Oberstraße bis Altenteich 
m) Weierstraße von Markt bis Altenteich 
n) Wilhelmstraße von Schenkelstraße bis Violengasse und von Kaiserplatz bis 

Weierstraße 
 

2.2 Zone III = Ermäßigung um 60 % 
 

Hierzu gehören alle übrigen Straßen im Gebiet der Stadt Düren. 
 

3. Soweit dieser Gebührentarif nicht eine Tagesgebühr festsetzt, werden Bruchteile von 
Monaten nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 1/30 der 
Monatsgebühr.  

                                                 
1 zuletzt geändert durch Satzung vom 3.6.2009, in Kraft getreten am 21.6.2009 
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4. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle € abge-
rundet. 

5. Die Mindestgebühr beträgt für die Erlaubnis von Sondernutzungen 15,00 € in allen 
Tarifzonen. 

 
 
B. Gebühren2 
 

1. Werbeanlagen, die gewerblich genutzt werden und nicht unter § 4 Abs. 1 b) und c) fal-
len, 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     10,00 € 

 

2. Masten (für Freileitungen, Fahnen u.a.) 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     7,50 € 

 

3. Fahrradständer mit gewerblicher Werbung 
 je angefangener qm Grundfläche pro Monat    5,00 € 

 

4. Erlaubnispflichtige Automaten, Vitrinen, Schaukästen u.a. 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     12,50 € 

 

5. Aufstellung von Tischen und Stühlen 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     6,00 € 

 

6. Verkaufswagen und Stände im Reisegewerbe 
je angefangener qm Grundfläche pro Tag     4,00 € 

 

7. Imbissstuben, Trinkhallen, Kioske  
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     15,00 € 

 

8. Privatwirtschaftliche Werbe- und Verkaufsstände 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     16,50 € 

 

9. Lotterieveranstaltungen 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     10,00 € 

 

10. Blumenstände  
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     12,50 € 

 

11. Kirmes- u. Marktveranstaltungen  
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     6,00 € 

 

12. Ausstellungen vor Ladenlokalen 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     14,00 € 

 

13. Bauzäune, Baubuden, Baugerüste, Arbeitswagen, Baumaschinen 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     4,00 € 

 

14. Materiallagerungen für die Dauer von mehr als 48 Stunden 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     4,00 € 

 

15. Container, soweit ihre Aufstellung die Dauer von 1 Woche überschreitet 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     4,00 € 

 

                                                 
2 zuletzt geändert durch 8. Änderungssatzung vom 09.02.2011, in Kraft getreten am 10.02.2011  
  (Amtsblatt der  Stadt Düren -2. Jahrgang- Nr. 5 vom 24.02.2011 
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16. Abstellen von nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeugen für die 
Dauer von mehr als 48 Stunden 

 

a) PKW je Monat        75,00 € 
b) LKW je Monat        140,00 € 
c) Kraftrad je Monat        11,00 € 
d) Anhänger je Monat       140,00 € 

 

17. Aufstellen von Postablagekästen  
je angefangener qm Grundfläche pro Monat     11,50 € 

 

18. Sonstige kommerziellen Zwecken dienende Nutzungen 
je angefangener qm Grundfläche pro Monat   2,00 €  bis 20,00 €  

 
 
 


